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Frmàeich.
Bericht des U nt er r i ch t s ni i n ist e r s A i l l e m a i n

über das höhere Schulwesen.
Dieser Bericht ist eine ziemlich vollständige Geschichte des hohern

Schulwesens in Frankreich seit der Herstellung desselben durch
Napoleon vermöge des Gesetzes vom t. Mai 1802. Die damals schon

vorhandenen Centralschulen, das Werk der republikanischen Negirnug
von 17S3, hatten einen zu beschränkten Plan: sie boten Gelegenheit

zum höhcrn Theil des Unterrichts in den alten Sprachen und in der

Mathematik, aber ohne Vorbercitnngsknrse, ohne Pensionat und
innere Disziplin. An ihre Stellen traten jc'tzt die L y z ee n, seitdem

königliche K o l l eg ie n genannt, deren man gegenwärtig äli zäklt,
10 mehr als im Jahr I8l2, (wenn man blos, die das jetzige Frankreich

bildenden Departements in Rechnung nimmt); denn so viele

wurden seit dieser Zeit gegründet: zu Saint-Lonis in Pans, in

Tonrnon, Tours, le Puy, Auch, Bvnrbon-Bendáe, Saint-Etienne,
Angonldme, Mâcon und Laval. Bei der ursprünglichen kaiserlichen

Einrichtung lag den Städten, in welchen jene Anstalten bestanden,

bloß die Unterhaltung der Schnlgcbände ob, doch lieferten auch

einzelne das Lokal; denn nicht überall war das Dekret vom 8. Mär;
17S3, welches den Verkauf aller derartigen Gebäude verordnete,

vollzogen worden. Der Staat konnte sich um so leichter ins Mittel
schlagen, als er im Besitz einer Menge von Gebäuden religiöser Cvn-

grrgationcn war, die selbst zum Theil einst zu Zwecken des Unterrichts
gedient hatten. Neuerdings ist den Städten, welche Kollegien zu
haben wünschen, die Verbindlichkeit aufgelegt worden, die erforderlichen
Gebäude nebst dem häuslichen und wissenschaftlichen Apparat
herzugeben, wie bei Errichtung der beiden Kollegien vvn Mâcon und
Laval durch königliche Verordnung vom 12. November l?ii geschehen;

nichtsdestoweniger kommen aber fortwährend viele Gemeinden mit
Gesuche» ein, auch ihnen ein Kollegium zu schenken, und erbieten sich

selbst zu Stiftung von Freitischen. Je mehr von dieser Seite gethan

wird, desto weniger braucht sich der Staat anzustrengen. Napoleon
hatte im Anfang den Schatz mit -i Mill, belastet zum Behuf vvn
6100 ganzen Freitischen, nach drei Jahren betrug die Ausgabe schon

eine Million weniger, und die meisten Freitische waren in kleinere

Portionen vertheilt; wieder nach drei Jahren, als das Dekret vom
10. März 1808 einen fast z» großen Theil dieser Freitische, 35 in ei-
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nein Lyzeuni, oder cine Auslade von einer Million den Gemeinden

zuschob, war der Staatsanfwand nur 4,900,000 Fr., und noch unter

diesem Belauf steht die jetzige Dotation, die mit Einschluß der

zwei neuen Kollegien, die im gegenwärtigen Jahr geschaffen werden

sollen, für Personal und Freitische trotz aller materiellen Vcrbcsscrnn-

gcn, welche die Zeit mit sich gebracht hat, bloß 1,940,477 Fr.
ausmacht. Allerdings wurde die Zahl der königlichen Freitische

vermindert; den» am 4. Dez. v. I. waren nicht mehr als 469l Zöglinge
im Genuß, und auch der Betrag einer Unterstützung (Ironise) war
um ei» Scchstheil geringer als ursprünglich i aber die von den Staas-
»nd Gemeinde-, oder Departcmentszuschüssen für Freitische und
Gehalte unabhängigen eigenen Einkünfte der Kollegien aus den Pensions-

geldcrn der freiwilligen Hanszöglingc (élèves internes) und den

Schulgeldern der Stadtzöglinge (èlèvcs externes) waren um so bedeutender

geworden, und die in Thätigkeit befindlichen 46 Kollegien hatten

im Rechnungsjahr 4842 eine Einnahme von 8,697,976 Fr., zu welcher
Summe der Staat, wenn man die königlichen Freitische außer
Betracht läßt, 4,334,872 Fr., oder durchschnittlich für jedes Kollegium
29,000 Fr. beisteuert. I» allen diesen Anstalten, die wesentlich den

Charakter von Erzichnngshäuscrn haben, ist es Regel, die nach

Befriedigung der wissenschaftlichen und moralischen Unterrichtsbedürf-
nissc bleibenden Erübrigungen als Reservefonds anzulegen > dies ist
auch so weit gelungen, daß 44 Kollegien mit einander eine Rente
von 242,452 Fr. besitzen, lind einige nur noch eine geringe Staats-
untcrstütznng in Anspruch nehme» während zu hoffen ist, daß sie

später ganz auf eignen Füßen stehen werden, so daß ein durchweg
auf das nationale Einheitsprinzip gegründetes Unterrichtsspstem nach

Maßgabe der mancherlei Bedürfnisse der Gesellschaft unter der
bisherigen Beihülfe des Staats, die sich nach und nach selbst amvr-
tisiren muß, leicht noch ausgedehnt werden kann. Unter den
Kollegien erscheinen in erster Linie die von Paris, von welchen drei
zahlreiche Hanszöglinge, zwei nur Stadtzöglinge aufnehmen. Diesen

fünf kann man »och zwei Anstalten, eine städtische, das Collège
Nollin, und eine Privatanstalt, das Collège Stanislas, beizählen.
An der allgemeinen jährlichen Kvnkursprüsnng der Akademie von
Paris nimmt aber auch noch das königliche Collegium von Versailles

Antheil. Die nächste» im Rang, wiewohl der Umfang der Un-
terrichtsgegenständc derselbe und nur in den Gehalten der Lehrer ein
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Unterschied ist, sind die sechs Kollegien in Versailles, Lyon,
Bordeaux, Marseille, Ronen, Strasburg. Eine dritte Rangordnung
begreift il>, und eine vierte tk Kollegien. Durch die Eintheilnng
der Gehalte in fixe und eventuelle Beenge nimmt das Einkommen der

Lehrer mit der Frequenz der Kollegien zu 5 die fixen Besoldungen
sind erst jungst ei» klein wenig erhöht worden, die Pensionsgelder seit

vierzig Jahren unverändert geblieben. DaS Personal der Angestellten

zerfällt in zweierlei Funktionäre: solche, die mit der Verwaltung
und Leitung, und solche, die mit dem Unterricht betraut sind. An
der Spitze eines Kollegiums steht der P r o v i se u r, der

verantwortlich ist für Alles, und unter seinen Befehlen einerseits für die

materielle Geschäftsführung ein O eko n o m i e v e rw a l te r (fico-
nome), anderseits als Aufseher über Studien und Disziplin der Censor

(censeur). Professoren oder Hilfslehrer (nAiPoês)
sind so viele, als es Klassen oder Unterabtheilnngen gibt. Die

Professoren bilden drei Nangvrdnnngen, bedingt durch gelehrte Grade
und mit dem Recht ans fixe Besoldungen, die nach dem Rang des

Kollegiums und der Stufe des Unterrichts verschieden sind, deren

Maximum jedoch 3000 Fr. nirgends übersteigt. In die erste

Rangordnung gehören die Professoren der Philosophie, der Rhetorik, der

Physik und der speziellen mathematischen Fächer; in die zweite die

für Geschichte und Humaniora; in die dritte die für Elementarmathematik

und Grammatik. Die so mühsamen Stellen der Letzter»

wurden unlängst aufgebessert. Für den religiösen Unterricht ist e>n

Hauspfarrer (nnueonier) da, nach Umständen mit einem Adjunkten

oder mehrern Hilfspricstern. Die S tu d i en m ei st er (stl-àos
â'àstes) haben einen gemischten Beruf, theils der Leitung, theils
des Unterrichts. Ihr Gehalt richtet sich auch nach dem Rang der

Kollegien, das Maximum ist tâou Fr.; außer ihrer Theilnahme an

dem gemeinschaftlichen Leben haben sie aber noch mehrere Vortheile
nach Verhältniß ihrer Dienstzeit und ihrer Befähigung in den Ag-

gregationsprnfnngcn. Eine neue wesentliche Verbesserung war vor

zwei Jahren die Anstellung von Lehrern für die lebenden Sprache»

mit festen Gehalten von t>00 bis t.)00 Fr. Die Bewerber mußten

das Baccalauréat erworben haben und eine öffentliche Prüfung
bestehen. Für den Zeichnnngs-, Schreib-, Sing-und Turnunterricht ist je

nach derBcdentsamkeit jeder Anstalt gesorgt. Für die Gesundheitspflege

sind in den großer» Kollegien il Aerzte, in den kleinern einer angestellt.
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Zur Bildung von Lehrern war un Jahr istv die Normal-
schule errichtet worden. In diese Zeit fällt die Einführung akademischer

Grade, mehr noch dnrch Verleihung von Seite der Behörde
als acccssorische Consequent denn als Borbedingung des Lehramts.

Nach einer Bestimmung des Gesetzgebers sollte am i. Januar 1815

an die Zulassung durch Erwerbung von Diplomen und öffentliche

Prüfungen bedingt sein; aber unter der Reaktion gegen den Staats-
nnterricht und insbesondere gegen die Normalschnle, welche eben

damals die Aufhebung derselben zur Folge hatte, bis man nach vier
Jahren der Unterbrechung aus Noth wieder auf sie zurückkam, konnte

sich keine feste Regel bilden. Die Uebertragnng von Grade» blieb

diskrctivnär bis zum Zurygesetz vom s. Mai 1827, welches an den

Besitz eines Grades ein politisches Recht knüpfte, aber erst von 1830

a» wurde dieser Besitz conàio sine <znn non, auch die Prüfungen
manchfaltigcr. Schon von der bescheidenen Stelle eines Stndien-
meisters, deren es in sämmtlichen königlichen Kollegien 554 gibt,
wird wenigstens das Diplom eines Bachelier-es-sciciices, andere das

eines Licencie'-vs-sciences.' Für das Professorat ist außer dem Grah
noch der spezielle Titel einer in der Konkursprnfung errungenen
Aggregation nöthig. Die Bedingung des Grades wird jetzt von den

Lehrern der Grammatik an den königlichen Kollegien durchaus, die
der Aggregation größtentheils erfüllt. Der Lehrer dieser Kategorie
sind 15» : 122 sind aggregirt, davon 1t in höhere Klassen delegirt,
II als Censeurs, -1 als Proviseurs fnnktionircnd, sonach nur »3

unmittelbar für dieses Fach angestellt, Sl sind ordentliche Professoren,
5 Delcgirtc höherer Klassen, 40 mit einem literarischcn Grad aber
provisorisch im Dienst und sich auf das Fach-Examen vorbereitend.
Um Professor der Rhetorik und der Philosophie zu werden, muß man
Licenciê-ds-Letters, um Professor der Mathematik, der physikalischen
Wissenschaften und der Chemie zu werden, muß man Licencie-ös-
seiences und im Konkurs zu einem Aggregationstittel für die höher»
Klassen des einen oder ander» dieser Fächer befähigt worden sein.
Dieser höhcrn Klassen zählt man 151 mit SS Hilfslehrern, wovon
jedoch 4 die Verrichtungen von Censeurs, 3 von Proviseurs versehen,

und 5 Angehörige der Klasse der Grammatik sind. Auch sind
27 Professoren ans der Zeit vor Einführung der Aggregationskon-
knrsc, von 154 Stellen sind 1t1 regelmäßig besetzt und 43 an'nicht-
aggregirte Licenciô-ès-Letters provisorisch übertragen. Der Geschickes-
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unterricht umfaßt Kâ Lehrstühle, 4 sind von ältern Lehrern, 33 oo>:

konkursbefähigten Hilfslehrern, LZ provisorisch von nicht aggrcgirtcn
Gradnirtcn beseht. Diese UnVollständigkeit der Organisation erklärt
sich daraus, daß der Geschichtsunterricht erst seit to Jahre» besteht.
Die Lehrstühle für Mathematik, Elementarlchre und spezielle Fächer,
so wie für Physik sind tks. Das Personal besteht aus 87 Hilfslehrern
mit einem wissenschaftlichen Grad, von denen einer Censors - und zwei
Proviseursdienste versehen, 22 Professoren sind noch ans der Zeit vor
den Aggregativnsprüfnngen, überhaupt sind von den 14S Stellenlos
regelmäßig, 43 von Gradiurtc», welche die Verpfiiaitnng haben, sich

der Kvnknrsprnfnng zu unterwerfen, provisorisch beseht. Im Allgc-
inenièn wird seht bei den Proviseurs streng darauf gehalten, daß sie

Licencisis-ès-Lettres oder sis sciences seien. Dieß ist auch bei alle»
der Fall, und 3k von 4t> waren überdies schon vorher geachtete
Professoren. Seit dem 27. Sept. 4832 ist dasselbe Prinzip auch auf die

Censoren ausgedehnt worden, keiner kann mehr in dieser Eigenschaft
definitiv angestellt werden, wenn er nicht i» Folge einer KonkurS-

prüfung Hilfslehrer oder bereits früher Professor gewesen ist, is sind
" alte Professoren, 21 sind aggrcgirt, nur 10 bloße Licentiate» und

provisorisch. Sämmtlicher Angestellten für Administration und Lehramt

an den königlichen Kollegien zählt man I2ü>, davon sind 324

Licencisis-ès-Lettres, S2 Doktoren-ès-Lettres, itk Licencisis-ès-scienccs,
38S aggrcgirt. Die übrigen, an den untern Klassen, wenn sie auch

Niedergradnirte sind, suchen fast alle höhere Grade zu erlangen und
haben dann die zum Wetteifer anspornende Aussicht des Vorrückens.

Im Wesentliche» liegt dem ganzen System dasjenige des Port-Roya!
und der Universität von Paris zum Grunde; dahin zurückzukehren

war das Streben des ersten Großmeisters Hrn. dc Fontäne, und anch

heute noch hat sich dieser Charakter erhalte». Nur wird neben dem

überwiegenden Stndinm der alten Sprachen seht mehr auf Geschichte

und neue Literatur gedrungen, und der mathematische Unterricht ist

in verschiedenen abgestuften Kursen beibehalten worden. Der
Religionsunterricht wird nach Alter und Kenntnissen in drei Abtheilungen

ertheilt: die jüngsten Zöglinge und die noch nickt ihre erste

Kommunion begangen haben, wohnen wöchentlich zwei geistlichen

Vortrügen (tstontsireucss) zur Erklärung des Diözesankatechismus bei,

die zweite Klasse einmal wöchentlich einen: Vertrag über die

Prinzipien der Religion, über die Wahrheit und Aechthcit der heiligen



l9t

Bûcher, die dritte erhält eine Lektion über das Christenthum, betrachtet

nach Dogmen, Moral, Knltns und schriftlichen Denkmälern. Außerdem

werden die Zöglinge zu gemeinschaftlichen Andachten an Sonn-
nnd Feiertagen versammelt. Für Zöglinge von anderer als
katholischer Konfession ist in gleicher Weise Sorge getragen, und auch

sonst den Lehrern vorgeschrieben, jede Gelegenheit zu benutzen, um,
wie es in den Statuten heißr, die Zöglinge zn erinnern, was sie

Gott, ihren Aeltern, dem König und ihrem Lande schuldig sind.

Der Schnlplan ist dieser. In den untern Klassen, welchen fast allen

noch Elemcntarklasscn vorausgehen: französische, lateinische und
griechische Grammatik, Gedächtnißnebungen, Auslegungen von Autoren,
Ucbcrsetznngsvcrsnche, Rechnen, biblische und alte Universalgeschichte,

römische Geschichte immer in Verbindung mit der einschlägigen
Geographie. In der zweiten und dritten Klasse herrscht fast ausschließlich

das Studium der alten Sprachen, das der neuen beginnt mit
der vierten. Die Geometrie war noch vor einigen Jahren allzu
reichlich bedacht, hier ist eine Einschränkung eingetreten, ohne daß

gleichwohl die große Mehrzahl in den Elementarbegriffen dieser

Wissenschaft eine Unterbrechung zu erleiden hat. Die historischen
Studien reihen sich an den literarischen Unterricht an mittelst einiger
Meisterwerke des griechischen und römischen Alterthums (wie es

scheint in Chrestomathien), so wie einiger Fragmente der griechischen

Kirchenväter nebst Texten von Demosthenes und Platon, welche der

Jugend in die Hände gegeben werden, wobei aber auch den
französischen Klassikern, vor allen Bossuet und Fenclon, diesem als Muster

für die ersten Lehren des guten Geschmacks, eine bedeutendere

Stelle gegen sonst eingeräumt ist. Der rhetorische Kurs vollendet
diese Reihe von Lektionen, indem er die Ausarbeitung von Aufsätzen

hinzufügt, und sofern er für einzelne Zöglinge zum Behuf tiefern
Eingehens in die Altcrthumswissenschaft auf zwei Jahre sich verlängert,

noch ein eigenes Studium der französischen Geschichte anknüpft.
Das Jahr für Philosophie begreift Logik, Psychologie, Moral, Theo-
diccc — nicht nach einem besondern Werke, sondern nach einer vom
königlichen Rath des öffentlichen Unterrichts bezeichneten Auswahl
unter den schönsten Monumenten der Wissenschaft und der Religion.
Aus den Alten gehören einige Werke von Platon, Aristoteles und
Cicero, aus den Neuern eine Folge von Schriftstellern von Bacon
bis Reid, Descartes, Malebranche/ d'Arnauld, Bossuet, Fenelon,
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Locke und Leibnih (nouveaux essais sur t'aiiienclernoirt tiuiiiaui,)
Eulcr (die Briefe) selbst die minder hervorragenden Clarke (>!«>

I'exisieuee el stes allriliuts sts Dieu) nnd Bnffier (clos vérités ì'ro
luières) hiehcr. Ein Theil des philosophischen Jahrs ist anck der

Mathematik, Physik, Chemie und Naturgeschichte gewidmet. Diese

Manchsaltigkeit der Gegenstände erlaubt zwar unreinen summarischen

Unterricht, dieser soll jedoch anregend zum Selbststudium nnd

hinreichend zu jener allgemeinen Bildung sein, deren unsere Zeil sich

rühmt, und wenn Einzelne Lust haben- könne» sie auch noch ein

zweites Jahr ganz den mathematische» und physikalischen Wissenschaften

obliegen zur vollständigen Vorbereitung ans das Programm der

polytechnischen Schule, deren Kandidaten nach einer neuern Verordnung

ans.cr ihren speziellen Qualifikationen auch das literarische
Baccalancrat besitzen müssen.

Von besondern, Interesse ist es, wenn man die Frequenz der

königlichen Kollegien ln ihren verschiedene» Schwankungen von Jahr
zu Jahr verfolgt. Im I. 1803 enthielten die Lyzeen der 8K

Departements »0«8 Zöglinge (4139 Boursiers oder Stipendiaten, 1728 Pri-
vatpenslonäre, 3111 Stadtbnrsche); diese Zahl war im I. 1818
bereits auf K,-igZ (3500 Stipendiaten, 2S3l> Privatpcnsivnäre, 835«

Stadtbnrsche) gestiegen, aber im I. I8l8, unter den Nachwehen
eines unglücklichen Kriegs, und bei der Gefährdung des ganzen Uni-
versitätssystcms durch die Nestanration, wieder auf 10,«!10 (3320

Stipendiaten, 1807 Privatpcnsivnäre, 5700 Stadtbnrsche) herabgcsuukcn,

und nur langsam, im I. 1825 auf 13,327 (2332 Stipendiatcn, 27i-<»

Privatpcnsionäre, 8213 Stadtbnrsche) und im I. 182g auf tä,087
(2445 Stipendiaten, 3513 Privatpensionäre, 3033 Stadtbnrsche)
hinaufgegangen. In diese Bewegung brachte abermals die Julinsreoo-
lution Sillstaud, und im I. 1832 waren es nur 13Z98 Zöglinge (2153

Stipendiaten, 300K Privatpcnsionäre, 8137 Stadtbnrsche), welche

Zahl jedoch seitdem in fortwährender Zunahme begriffen ist, so das!

sie sich im I. 183S auf 14,8«S (2130 Stipendiaten 3717 Privatpcnsionäre,

83K2 Stadtbursche), im I. 1840 auf is,SZ3 (2203 Stipendiaten,

4311 Privatpcnsionäre, 3831 Stadtbnrsche) und endlich im Z.
1812 auf 18,KS7 (2250 Stipendiaten, 5770 Privatpcnsivnäre, I0,ök7
Stadtbursche erhoben hat. Bemcrkenswerth ist die Zunahme der Pri-
vatpensionäre, welche der eigentliche Maßstab des Zutrauens ist,

welches diese Anstalten beim Publikum genießen; ihre Zahl über



tgz

steigt jetzt trotz des ziemlich deträchlliche» Kost- und Lehrgelds ill
den k. Kollegien um 2224 die höchste Ziffer der Restawativii, mu
2982 die höchste Ziffer des Kaiserreichs, u»d i» diesem Verhältnis;
hatte sich die Zahl der Ctaatestipendiaten vermindern könne», so das;

statt der uriprünglichcn Ks00Bursen wenig wehr über 2000 gebraucht
werden, nämllch Stipendiaten des Staats 1894 der Departements
48, der Gemeinden 310, specieller Sti>tnngen8; Privatpensionäre
5770, freie Hospites 5544, Hospites ans andern Institute» 5123 —

zusammen 48,897. Die Zöglinge vertheilen sich nach Klassen wie

folgt: Elemcutarklasscn 3084; Klassen der Grammatik <«tc, Sie, 4te)
8385 ; obere Klassen (Zte, 2tc, Rhetorik) 62Z9; wissenschaftliche Klassen

<Mathcmatik und Physik) 2839; Vorbcreitnngsklasscn für Spezialschulen

385; dergleichen für Handels- und Gewcrbsschnlen 340;
obere Primärklassen als Zugabe einiger Kollegien 227 ; dergleichen
höhere Elemintarklassen 214 — zusammen 49,553 Zöglinge, welche

Zahl sich etwas höher stellt als die obige, weil viele Zöglinge mehrern
Unterrichtsabtheilnngen zugleich angehören. Diese Verhältnisse können

im Einzelnen abweichen, im Ganzen gleicht sich aber Alles so ziemlich
wieder ans. Viele Kinder treten von den Klaswn der Grammatik
weg ans, weil sie zu Berufen bestimmt sind/zu denen eine beschränkte

Schulbildung hinreicht, oder weil keine Hoffnung vorhanden ist, das;

sie einen vollständigen Stndienkurs mit Erfolg durchlaufen werden-
ungefähr 984 im Jahr — andere scheiden aus ähnlichen Ursachen,

nachdem sie die Hnmanitätsklasscn zurückgelegt haben — ihrer sind

bei 773 Anderseits erhalten die Kollegien einen Znflns; : 4) von

inngen Leuten, deren Erziehung theils in Pensionen, theils in Kom-
mnualkollegicn zweiten Rangs, wo der Unterricht nicht über den der

vierten Klasse hinaufreicht, begonnen wurde - bei 704 jährlich; 2)
von solchen, die ihre Studien in Privatinstituten oder Kvmmnnal-
kollegien zweiten Rangs bis zur zweiten Klasse gemacht habe» — bei

922. Solcher Ausscheidenden, die in den k. Kollegien ihre Studien
angefangen und vollendet, gibt es nach einem dreijährigen Durchschnitt

4183, oder, wenn man die zwischen hinein Eingetretenen
hinzurechnet, 1300 in jedem Schuljahr, die sich dann entweder zur Bak-
kalanreatsprüfnng oder zur Zulassung in die Spezialschulen melden.
Von ähnlicher, wiewohl im Einzelnen auch wieder sehr abweichender

Einrichtung w;e die königlichen sind die K o m mn n a l k o l le g i c ».
Das Gesetz vom 4. Mai 4802 hatte den Lvzcen zur Seite Sekun-

13
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därschulen gesetzt, oder wie eS in dem Dekret hieß, von Gemeinden

oder Privatpersonen nntcrhaltcne Anstalten, in welchen lateinische
nnd französische Sprache, die Antangsgründc der Geographie,
Geschichte nnd Mathematik gelehrt wurden. Sie standen unter Aufsicht
der Präfckten. Der Minister des Innern ernannte den Direktor
nnd die vornehmsten Fnnktionäic. Bei Errichtung der Universität
wurde ihnen vermöge Dekrets vom 17. März 1808 der nach dem I.
17S2 abgeschaffte Namen Kollege zurückgegeben und sie unter die

Univcrsitätsbehörde gestellt. Die Zahl dieser Kollegien hat sich seitdem

vermindert; denn im I. 1812 waren deren 337, im I. 182«

314, im I. 1828 317, im I. 18Z1 319, im I. 1837 321, und gegenwärtig

sind es nur 312, aber ihre Bedeutsamkeit ist nm so größer
geworden, namentlich haben siebzig derselben eine Ausdehnung gewonnen,

welche ihre Thätigkeit verdoppelte, mehrere sind in königliche
Kollegien verwandelt worden, nnd wenn einige gänzlich eingegangen
sind, so war es nur, weil in wichtigeren Städten neue errichtet wurden,

so daß im Ganzen bei verringerter Zahl der Kollegien doch

ungleich mehr geleistet wird. Es gibt kein Departement, das nicht
eines oder mehrere solcher Kollegien besitzt, acht Departements haben

jedes sechs, vier je sieben, eines, das reiche Norddcpartement, nicht

weniger als siebzehn. Der Staat überwacht auch diese Anstalten
und ernennt sämmtliche Angestellte, aber dann ist noch eine ans

Mitgliedern des Stadtraths und andern Notabilitäten zusammengesetzte

Verwaltungsbehörde da, welche den jährlichen Rechnnngsetat tdcs

Kollegiums entwirst, der vor 1830 nöthigenfalls von Amtswegen ans

das städtische Budget gebracht wurde, jetzt aber von einem jährlichen
fakultativen Votum abhängt, und welcher auch die Initiative zu allen

möglichen Vorschlägen zusteht. Die Gemeinden haben die Schulge-
bäudc zu liefern, die Mehrzahl der Kollegien, 2«2 nämlich, ist in
Kvminunalgcbändc» untergebracht, 37 in unentgeltlich überlassenen

Universitätsqcbänden 12 i» Miethhänscrn, das von Lamballe in einem

Gebäude, das ein königliches Geschenk ist. Die Verwaltung ist

keineswegs auf einen gleichmäßigen Fuß eingerichtet. Der hänsliche
nnd wissenschaftliche Apparat sollte wohl immer Komnilinaleigenthnin
sein, allein in m gehörter dem Schulvorstand. Eben so geschieht

auch nur in wenigen die Verwaltung ans städtische Rechnung, in

288 wird sie gleichfalls ans dessen Rechnung nnd Verantwortlichkeit
geführt. Hilfsquellen sindi <) eigene Einkünfte (ans Renten, nnbed cn.
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tend, bei 3» Anstalten 37,281 Fr.); 2) PensionSgelder; 3)
Schulgelder; 1) Kommnnalznschüsse. Die Pcnsivnsgelder in 300 Kollegien,
denn zwölf, die von Ajaccio, Auray, Vastia, Bouxwiller, Calvi, le

Catean, Josselin, ln Châtre, Manbeugc, Pontarlier, Scnrre, Wissem-

bvurg haben kein Pensionat, betrugen i 735,029 Fr., also im Durchschnitt

ans eines 15,783; die Schulgelder von den Stadt,zvglinqeu
in 287 Kollegien 877,713 oder im Durchschnitt 305S Fr. und in den

fünfundzwanzig Kollegien von Aire, <im Pas de Calais), Arles, Ar-
inentieres, Auxonne, Baillent, Bcaune, Bergncs, Cambrai, Cassel,

le Catean, Elamecy, Estaircs, Gran, Lille, Maubeuge, Pontvise,
le Qnesnoy, Gaiut-Amand, Saint-Chamvnd, Saint-Claude, Saint-
L0, Saint-Matxent, Secz, Turcoius, Valenciennes ist der Unterricht

ganz unentgeltlich. Die städtischen Zuschüsse machen

gegenwärtig bei 303 Kollegien i,997,738 oder durchschnittlich «5S3 Fr.
ans. die übrigen Kollegien sind deren nicht bedürftig; in diesem

Fall sind die von Aire in den Landes, von Anmale, Espalion, Lo-

rient, Maus, Nolliu in Paris, Saint Geniez, Troycs, Uzes. Die
Gemeinden haben ihre Zuschüsse besonders in den letzten Jahren nicht
unansehnlich vermehrt; im I. 1312 l,202,35g, im I. 182« 1,201,900,
im I. 1823 1,33«,18«, im 1.1831 1,45«,«51, im I. 1837 1,557,017 Fr.,
und setzt die obige Summe. Die Gesammteiuuahme der Kollegien
belies sich auf 7,«17,7K3 Fr., damit wurden bcstntteu; 1) Gehalte
8,235,111 Fr. ; 2) Bedürfnisse der häuslichen Einrichtung 115,23«

Fr.; 3) Vcrköstigung der Zöglinge 3,971,187 Fr. Die Kvmmnnal-
kollegien zerfallen in zwei Klassen: 1) solche, in welchen der Unterricht

bis zum Baccalanreat-ès-Lettres fuhrt — 118; 2) solche, wo er
nicht so weit geht — 1«1. Ersten Nangs sind: das Kollege Rollin,
das in jeder Hinsicht einem königlichen entspricht, die sieben von
Bastia, Castres, Calmar, Zoinville bei Brest, Pamiers, Prignenx und

Toulon, wo der Unterricht, Lchrstühlennd Lehrfächer nicht minder
dieselben sind, nur mit dem Unterschied, das; zur Anstellung keinAggre-
gationskonknrs erfordert wird, sodann noch 107 Kollegien, wo es

zwar für jeden der Lehrstühle der Grammatik, des Humanismus und
und der Elementarmathematik Professoren (rá-eà) gibt, aber nur
in 1« einen Professor der Geschichte, in 10 einen Professor der Physik,
in 1« einen Professor der speziellen Mathematik, wo daher diese

Fächer aushilfsweise von den andern Lehrern versehen werden. Auch
kommt es vor, daß mehrere Klassen der Grammatik oder der Huma-
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nitätsstndien noch einem nnd demselben Lehrer zugetheilt sind; doch

sucht man diesem Ucbelstand abzuhelfen, und es gibt solcher Kollegien

nur noch 33. In die zweite Rangordnung gehören 1st Kollegien,

die sich unter 70 Departements vertheilen: 4t wo der Unterricht

ans die Klassen der Grammatik beschränkt ist, 51 wo er bis zn
den Humanitätsklasscn, 72 wo er bis zur Klasse der Rhetorik geht.
An 103 besteht schon ein Lehrstnhl ein Mathematik und in 24 werden
eine oder zwei lebende Sprachen gelehrt. Von größeren Städten
haben nur Havre und Mühlhansen Kollegien zweiten Rangs. Ist
der Unterricht mangelhaft, so ist auch in den Bcsoldnngsverhältnissen
noch viel zn thun. Es sind 2528 Funktionäre angestellt, darunter
4K5 Geistliche als Vorsteher (ziviuci;>aiix) oder Professoren; aber

von den 1370 Funktionären der 448 Kollegien ersten Rangs hatten
nur 233 einen Gehalt, der das durch königliche Verordnung vom 2S.

Januar 4833 bei der höchsten Stelle zn 2400, bei der geringsten
Stelle zn 4400 Fr. vorgeschriebene Minimum erreichte oder überstieg,
und bei den Kollegien zweiten Rangs, wo die Gehalte von 420»

bis 2000 Fr. steigen sollten, war das Mißverhältnis! noch stärker.

Ein anderer Nachtheil ist die Unstetigkcit dieser bescheidenen

Besoldungen, da die Dotation jedes Jahr durch das Mnnizipalvotum
in Frage gestellt wird, wodurch ein Kollegium nicht selten genöthigt
ist, einen oder den andern Lehrstnhl eingehen zu lassen. Tritt auch

die Universität mit ihren Dispvnibilitätsfonds ins Mittel für einen

Funktionär eines Kvmmunalkollegiums, der ohne eigne Schuld sein«

Stelle verliert, so ist doch eine solche Lehrerstellung gar zn unsicher

und würdelos. Als Znlassnngsbcdingnng wird das Vaccalanrcat-ès-
lettres auch von dem bloßen Studienmeister gefordert, und neuerdings
für die höheren Fächer bei den Kollegien ersten Rangs der Grad
eines Liccnciü-ds-lcttres oder os-sciences. Schon sind 4Sl> Professoren

Graduirte der ersten Art, 47 der zweiten Art, 227 sind Bache-
lierS-ès sciences, 2 Doktoren ac., während vor dem 1.4830 noch 300

Funktionäre nngradnirt und nur wenige im Besitz eines höhern Grades

waren. Die Zahl der Zöglinge hat sehr gewechselt, zu verschiedenen

Zeiten bald ab- bald zugenommen: im I. 480S 43,507, im I. 4S42

26,425, im I. 4L4K 48,554, im I. t8Z3 22,gkS, im I. 4844 25,324

und im I. 4842 2«,584. Aber im I. 480S waren es nur 5588 im

I. 4845 SS00, im I. 4825 7445, im I. 4830 S4K! Hauszöglinge und

jeyt sind eS deren 42,425.
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Der ganze Sekundärunterricht beruht »i seiner Fortpflanzung
auf einer Anstalt, die mit dem Wesen der Universität selbst zusammenhängt

— der Normal schule. Nach dem Dekret von 1808 sollte
sie ein Pensionat für 300 Zöglinge sei», bei ihrer Eröffnung in einigen

der Säle des College Louis-lc-Gra»d im Jahr 1810 enthielt sie

kaum IS, in den beiden Sektionen der Philologie und Wissenschaften

begriffen. Diese Zahl wurde auch in den folgenden Jahren kaum

überschritten, ebenso war die Zahl der Lehrer, der Umfang des

Unterrichts sehr beschränkt; aber durch Männer wie Royer-Collard,
der die spiritualistische Philosophie von Deskartes einführte und im
Jahr 18t6 selbst an die Spitze der lehrenden Körperschaft trat, wurde
ein guter Grund gelegt. Im Jahr 1822 war sie einem Einfluß, der

überhaupt auf Vernichtung des Universttätssystems gerichtet war, zum
Opfer gefallen; allein bald zeigte sich, daß die Einführung von
Konkursprüfungen für das Professorat nicht zureichend sei, nach vier
Jahren wurde die Nvrmalschule unter dem Namen Vorbereitung

s sch u l e (äcole préparatoire) hergestellt, und so hieß sie, bis ihr
die Juliusreqirung ihren alten Namen zurückgab. Sie zählt
gegenwärtig SS Zöglinge und seit ihrer Gründung 886, von welchen »4t
in öffentlichen Lehrämtern stehen zu welchen sie sich ans 10 Jahre
verbindlich machen: 9 gehören der Generalinspektion an, 27 sind

Akademie-Rektoren oder Inspektoren, 28 Fakultätsprofessoren, t8
Proviseurs oder Censeurs, 281 Professoren an königlichen Kollegien,
«2 Vorsteher oder Lehrer an Kommunalkollegien, 7 bei der Normalschule

selbst, 7 Direktoren von Privatinstituten, 8 Mitglieder des

Instituts »nd durch schriftstellerische Werke berühmt. Zulassungsbe-

dingungen für die Philologie find gute klassische Studien, für die

Wissenschaften ein Befähigungsgrad gleich dem bei der polytechnischen

Schule mit einer Prüfung mehr. Die Studien sind auf drei Jahre
vertheilt und mit den öffentlichen Uebungen der Fakultäten der
Literatur und der Wissenschaften, des College de France und der Aggre-
gationskonknrse, sodann mit Unterrichtsversuchcn unter den Augen
der Professoren an den königlichen Kollegien von Paris in Verbindung

gesetzt. Die innern Prüfungen, die komparativen Noten, nach

welchen ein Zögling den Vortheil eines Freitisches erhält oder

verliert; die Verpflichtung, am Ende des zweiten Jahrs das Diplom als
Licencie'-ös-Lettres oder ès-Sciences zu erwerben — dies Alles hält
den Wetteifer rege. Zur Ergänzung des Bedürfnisses an Lehreramts^
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kandidate», welche die Normalschule liefert, dient der Aggregatious-
konkurS, eiue Einrichtung der Pariser Universität des vorigen
Jahrhunderts entlehnt, wo es 60 Stellen für aggregirte Doktoren der

Philosophie, der Literatur und der Grammatik gab. Im Jahr 1821

fand der erste Konkurs statt: 90 Kandidaten erschienen für das litc-
rarische, grammatische und wissenschaftliche Fach im ersten Jahr, im
Jahr 1824 nur 30, aber im Jahr 1829 schon wieder 91, im 1.1837,
nachdem auch für Geschichte und physikalische Wissenschaften Kvn-
kiirsprüfnngen eröffnet worden waren, bereits 152 und im vorigen I.
243, darunter 57 Zöglinge der Normalschnle selbst. Die Prüfungen
bestehen in schriftlichen Ausarbeitungen und mündlichen Vernehmungen,

in Lektionen über Fragen, die am Tag zuvor aufgegeben oder

auch länger vorher ausgewählt und bekannt gemacht werden, und

außer dem für jede Aggregation erforderlichen Grad muß einer die

Garantie eines zweijährigen Dienstes im öffentlichen Unterricht, oder

den Titel eines Zöglings der polytechnischen Schule, oder der Karten-
schule, oder den Doktortitel beibringen. Wer in der schriftlichen

Prüfung zu schwach erscheint, wird vom Konkurs ausgeschlossen;
aber nicht selten geschieht es, daß dieselben Kandidaten zwei, drei

Jahre nacheinander sich zum Examen melden. Seit 20 Jahren wurden

von 2692 Kandidaten 565 aggregirt/ und 22t waren Zöglinge
der Nvrmarschnle. Dw kaiserliche Gesetzgebung hatte sich auch auf
die Institute (institutions) und Pensionen erstreckt, und diese

Anstalten gewissermaßen in Lyzccn und Kollegien verwandelt. Unter
den Instituten obenan steht das College Stanislas in Paris,
die Hauptstadt zählt deren 23 und ganz Frankreich 102 unter 43

Departements vertheilt, 50 in Städte», die weder ein königliches noch

ein Komunalkolleginm besitzen. Diese Institute sind zum Theil sehr

zahlreich besucht: in Paris ist eines mit 395, ein anderes mit 300

Zöglingen. In vierzig sind Geistliche die Vorstände, und im Ganzen

beschäftigen sie 926 Lehrer und 395 Aufseher. Vierzig lassen ihre
Zöglinge die Klassen eines königl. oder Komunalkollegiums besuchen,

23 umfassen den ganzen Studienknrs, 62 nur bis einschließlich der

zweiten Klasse. Die Gesammtzahl der Zöglinge ist 8859. Gegenwärtig

ist es Regel, keine Ermächtigung zu Errichtung eines Znstitutes

zu ertheilen, faußer wen» sich die Organisation bezüglich der

Grade, welche die Lehrer besitzen, den Kommunalkollcgicn ersten Rangs

nähert. Die letzte und zahlreichste Klasse der Anstalten für den Sc-
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kundärunterricht sind aber die Pensionen. Es sind deren St»,
davon IS« in den sechs großen Städten Paris, Rouen, Lyon,
Toulouse, Bordeaux, Marseille, in den Gemeinden um Paris 35,
deren mehrere ungeachtet der Entfernung ihre Zöglinge in die Klassen
der königlichen Kollegien schicken, 7 in Nantes, 5 in Amiens, » in
Angers, 6 in Angoulême, 6 in Lille, « in Orleans, 7 in Nimcs,
9 in Versailles, « in Caen, « in Clermont :c. Diejenigen

Departements, wo man die Pensionen am häufigsten findet, sind -. Seine

mit 107; Nhonciniindnngen mit SS; Seine und Oise mit 34; Nie-
der-Seine 39; Gironde 28; Ober-Garonne 30; Rhone 2t; Nord

2Z; Aisne 2t. Umgekehrt sind am wenigsten bedacht.- Morbihan
mit 4; Creuse, Vendée, Finisterre, Loire, Lozère mit je 3; Loire- und

Cher, Aveyron, Ariège, Landes mit je 2; Ardèche und Oberloire
mit je t Hvchalpen und Korsika 0. Die Zöglinge von 233 Pensionen

besuchen die Klasse» eines königlichen Kollegiums, die von «2

eines Kommunalkollegiums, «19 sind ans ihren eigenen Unterricht
beschränkt. Unter den Lehrern in Pensionen sind 120 Geistliche.

Hilfslehrer, von denen bis jetzt kein gelehrter Grad verlangt wird,
zählt man 3335, Zöglinge 34,33«, die ti,3il hospitircnden Primärzöglinge

einbegriffen. Schon im Jahr 1812 gab es 174 Institute
und 953 Pensionen mit 30,680 Zöglingen; diese Zahl war aber im
Jahr 1815 auf 14,309 herabgesnnke» und hatte sich nur allmählich
wieder gehoben, doch waren von 1830 bis 183« isi Pensionen
entstanden und es gab deren damals nicht weniger als 1023. Diese

Zahl hat sich unterdessen um 109 vermindert in demselben Verhältniß,
als der öffentliche Unterricht verbessert worden ist. Der Aufwand
für den Scknndärnnterricht in Frankreich berechnet sind also: vom

Staat 1,883,077 Fr.; von den Departements 42,«90 ; von den

Kommunen 2,395,047 Fr.; von den Familien 22,757,967 — zusammen

27,078,781 Fr. Rechnet man bloß, was für den Unterricht, nicht

für Kost ic. gesteuert wird, so ist der Beitrag des Staats gleich

1,281,472 Fr., der Kommunen gleich 2,014,007 Fr., der Familien
gleich 2,891,380 Fr. Der mittlere Betrag einer Pension in den

königlichen Kollegien ist 705 Fr., in den Kvinmunalkollegicn 384 Fr,
in den Instituten 48t Fr. und in den Pensionen 35« Fr. Der
höhere Preis in den königlichen Kollegien rührt daher, daß er auch die

Kosten für Bekleidung und Anschaffung von Klassikern begreift, die

zu etwa 200 Fr. anzuschlagen sind, womit sich die andern Anstalten
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nicht befassen. Dazu kommen noch die Univerfltäts- und Schulgebüh-
re» die in den vielerlei Anstalten 102, 70, ist und 89 Fr. betragen.

Da die Universitätsgebühren im Budget für 4842 mit 1,569,480
Fr. stehen also mit 285,008 Fr. mehr, als der jährliche Staatszuschuß

für das Lehrerpersonal der königlichen Kollegien ausmacht,
so kann man sagen, daß der Sekundärunterricht dem Staat heut zu
Tag eigentlich gar Nichts kostet. Um so eher kann und muß er noch

Opfer bringen, da nicht zu verkenne», daß, wenn Frankreich umS

Jahr 1763 bei einer Bevölkerung von 25 Millionen 562 kollegienartige

Anstalten mit 72,747 Zöglingen besaß, das um ein Drittheil
bevölkertem jetzige Frankreich mit 359 Kollegien noch sehr zurück ist,

wiewohl es damals ungleich weniger Privatanstaltcn gab, die denn

doch auch mit jenen zusammen 69,341 Zöglinge, und wenn man
die der 127 geistlichen Sekundärschulen mitrechnet, deren 20,000 weitere

enthalten, so daß bei einer Bevölkerung von 34 Millionen
immerhin auf 35 Kinder eines kommt, das den höhern Unterricht
empfängt, was also nur ein Ij7 weniger ist als vor t7gs. Damals
waren auch reiche Stiftungen, welche die Studien förderten — 525

Freitische für angehende junge Geistliche, 2724 ohne besondere
Bestimmung — eine Menge Stipendien, wovon 7199 Kinder den

Unterricht ganz oder theilweise unentgeltlich erhielte». Ebenso wurde
in allen Kollegien von Paris und in vielen andern seit 1719
unentgeltlich gelehrt — der so hospitirenden Zöglinge waren bei 30,ooo. Die
vorherrschende Neigung unserer Zeit zu industriellen Beschäftigungen
erklärt zwar zum Theil diese verminderte Vorliebe für klassische Erziehung,

die freilich früher auch von einem zahlreichern Klerus in 91 Diözesen

und verschiedenen gelehrten Orden gepflegt wurde; aber doch ist es

immer noch ein Mißverhältniß, daß das Paris von 6io,000 Einwohnern
in seinen zehn Kollegien 4152 Zöglinge hatte, während das jetzige mit einer

Million in seinen sieben Kollegien 5000 zählt. Der Stellen in der bürgerlichen

Ordnung, wozu ein höherer Unterricht gehört, in Magistrat»?,
Verwaltung :c. sind es mehr als 60,000, was jährlich etwa 3000

Erledigungen vorausseht. Der Zöglinge der drei Spezialschulen sind
aber nur durchschnittlich 608 (polytechnische 176, Militärschule von
Saint-Cyr 331, Seeschule 81, Forstschule 20). Wenn nun jährlich
5000 junge Leute das Examen zum Bakkalanreat-es-Lettres machen,
so ist das Bedürfniß kaum für den laufenden Dienst gedeckt.
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